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RS OGH 1972/5/17 11Os74/72
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.05.1972

Norm

StVO §20 IA11

Rechtssatz

Die Gültigkeit des § 20 StVO, wie überhaupt der österreichischen StVO ist zwar auf das Gebiet der Republik Österreich

beschränkt, jedoch enthebt der Verstoß eines Inländers im Ausland gegen international anerkannte Fahrregeln (wie sie

etwa im § 20 Abs 1 und 2 StVO normiert sind), deren Einhaltung zur primären Sorgfaltsp9icht eines jeden Kraftfahrers

im Inland und Ausland gehört, nicht der strafrechtlichen Verantwortlichkeit im Inland.
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